
 

 
Befreiung Versicherungspflicht  

 
 

 

Mandant:           

 

Arbeitnehmer:          

Geburtsdatum:          

Versicherungsnummer:        

 

 

Der Mindestlohn von 10,45 EUR erhöht sich auf 12,00 EUR und die Geringfügigkeitsgrenze 
(Minijob) wird von 450,00 auf 520,00 EUR angepasst.  

Dies bedeutet, dass ab dem 01.10.2022 grundsätzlich die Versicherungspflicht in Ihrem 
Beschäftigungsverhältnis wegfällt. 

Für diesen Fall wurde eine Bestandschutzregelung bis zum 31.12.2023 eingeführt.  
Aufgrund des Bestandschutzes bleiben Sie bis zum 31.12.2023 versicherungspflichtig in der 
Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. 

Sie können selbst über Ihre beitragsrechtliche Beurteilung entscheiden und sich von der 
Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung bei Ihrem 
Arbeitgeber befreien lassen. 

  

Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Kranken,- Pflege- und Arbeitslosenversicherung 
und die Beschäftigung als Minijob. 

  

 
 

____________________________    ____________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift Arbeitnehmer 
 
 
 
 

____________________________    ____________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift Arbeitgeber 
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